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Neupert Ingredients KG 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 

1. Geltungsbereich/ Abweichende Bedingungen des Kunden 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten 
ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 1 UGB (nachfolgend Kunde 
genannt), das heißt, natürlichen oder juristischen Personen, welche die Ware oder 
Leistung zur gewerblichen oder beruflichen Verwendung erwerben. 

1.2 Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch für Auskünfte und Beratung, gelten 
ausschließlich diese AGB. Sind unsere AGB in das Geschäft mit dem Kunden eingeführt, so 
gelten sie auch für alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns, 
soweit nicht schriftlich etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird. Abweichende 
Allgemeine Einkaufs-bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie 
ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende 
Allgemeine Einkaufsbedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. 

1.3 Unsere AGB gelten anstelle etwaiger Allgemeiner Einkaufsbedingungen des Kunden auch 
dann, wenn nach diesen die Auftragsannahme als bedingungslose Anerkennung der 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen vorgesehen ist, oder wir nach Hinweis des Kunden auf 
die Geltung seiner Allgemeinen Einkaufsbedingungen liefern, es sei denn, wir haben 
ausdrücklich schriftlich auf die Geltung unserer AGB verzichtet. Der Kunde erkennt durch 
Annahme unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

1.4 Sofern Rahmenverträge zwischen den Parteien abgeschlossen sind, haben diese Vorrang. 
Sie werden dort, sofern keine spezielleren Regelungen getroffen sind, durch diese AGB 
ergänzt. 

1.5 Einem in Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Kunden vorgesehenen Abtretungsverbot 
oder einer Abtretungsbeschränkung, insbesondere auch wenn die Abtretung von einer 
vorherigen Zustimmung des Kunden abhängig gemacht wird, wird hiermit widersprochen. 

2.   Auskünfte/Eigenschaften der Produkte 

2.1 Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen ausschließlich 
aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. 

2.2 Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regelungen sowie technische 
Angaben, Beschreibungen und Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten und 
Prospekten und unserer Werbung stellen nur dann eine Eigenschaftsangabe unserer 
Produkte dar, wenn wir die Beschaffenheit ausdrücklich als „Eigenschaft des Produktes“ 
deklariert haben; ansonsten handelt es sich um unverbindliche, allgemeine 
Leistungsbeschreibungen. 
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2.3 Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schriftlich eine Eigenschaft 
und/oder einen Leistungserfolg als „rechtlich garantiert“ bezeichnet haben. 

2.4 Eine Haftung für die Verwendbarkeit unserer Produkte zu dem vom Kunden 
vorgesehenen Verwendungszweck übernehmen wir außerhalb der gesetzlich 
zwingenden Haftung nicht, soweit wir mit dem Kunden nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart haben. 

3.   Muster 

3.1 Die Eigenschaften von eventuell angefertigten Mustern werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

3.2 Der Kunde ist zur Verwertung und Weitergabe von Mustern nicht berechtigt. Unsere 
Muster bleiben soweit nicht ausdrücklich ein Erwerb vereinbart wurde unser Eigentum 
und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder verwertet, noch Dritten 
zugänglich gemacht werden. Sämtliche Urheberrechte, Geschmacks- und 
Gebrauchsmusterrechte an Mustern oder Probeexemplaren bleiben trotz der 
Überlassung bei den Rechtsinhabern. 

3.3 Der Kunde stellt uns auf erste Anforderung von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die 
diese uns gegenüber aufgrund der uns vom Kunden zur Verfügung gestellten Muster 
oder sonstigen schutzrechtlich zu beachtenden Herstellungsdaten und -informationen 
geltend machen. Dem Kunden obliegt vor unserer Beauftragung im Hinblick auf die uns 
übermittelten Muster oder sonstige schutzrechtlich zu beachtenden Herstellungsdaten 
und -informationen die alleinige Pflicht zur Überprüfung, ob Schutzrechte Dritter 
bestehen und/oder die Pflicht zur Einholung einer Genehmigung zur Verwendung der 
erforderlichen Schutzrechte beim Inhaber. 

4.   Vertragsschluss/Lieferumfang/Beschaffungsrisiko/Garantie/Abnahme 

4.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder verbindliche Zusagen enthalten. Sie sind lediglich 
Aufforderungen an den Kunden zu Bestellungen. Ein Vertrag kommt – auch im laufenden 
Geschäftsverkehr – erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich 
oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) bestätigen. Bei unverzüglicher 
Lieferung kann unsere Bestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. 

4.2 Für den Inhalt des Liefervertrages ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. 

4.3 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. 
Mündliche Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen sind nichtig. Der Vorrang 
einer Individualvereinbarung bleibt unberührt. 

4.4 Bei Abrufaufträgen oder kundenbedingten Abnahmeverzögerungen sind wir berechtigt, 
das Material für den gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte Bestellmenge 
sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche des Kunden können demnach nach 
Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.
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4.5 Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich auf etwaige besondere 
Anforderungen an unsere Produkte hinzuweisen. 

4.6 Wir sind lediglich verpflichtet aus unserem eigenen Warenvorrat zu leisten. 

4.7 Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos liegt nicht allein in unserer Verpflichtung zur 
Lieferung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache. Ein Beschaffungsrisiko 
übernehmen wir nur kraft schriftlicher, gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der 
Wendung „übernehmen wir das Beschaffungsrisiko...“. 

4.8 Verzögert sich die Abnahme der Ware oder der Versand aus einem vom Kunden zu 
vertretenden Grund, erteilt der Kunde bis zum Ende der Lieferzeit keinen Versandauftrag, 
oder kommt der Kunde schuldhaft einer vertraglich vereinbarten Abrufpflicht nicht nach, 
sind wir berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 7-tägigen Nachfrist nach unserer Wahl 
sofortige Kaufpreiszahlung zu verlangen, oder vom Vertrag zurückzutreten, oder die 
Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen Leistung zu verlangen. Die 
Fristsetzung muss schriftlich erfolgen. Wir müssen hierin nicht nochmals auf die Rechte 
aus dieser Ziffer hinweisen. Im Falle des Schadensersatzverlangens beträgt der zu 
leistende Schadensersatz mindestens 10 % des Nettoliefer-preises. Der Nachweis einer 
anderen Schadenshöhe oder des Nichtanfalls eines Schadens bleibt vorbehalten. 

4.9 Wird der Versand auf Wunsch des Kunden, oder aus Gründen, die der Kunde zu vertreten 
hat, verzögert, sind wir berechtigt, beginnend mit dem Ablauf der mit der schriftlichen 
Anzeige der Versandbereitschaft gesetzten Frist eine Einlagerung vorzunehmen und die 
hierdurch entstehenden Kosten mit 0,5% des Netto-Rechnungsbetrages der 
eingelagerten Ware für jeden an-gefangenen Monat in Rechnung zu stellen. Die 
Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt unberührt. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Kostenaufwand 
entstanden ist. 

Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach Fristablauf anderweitig über die 
vertragsgegenständlichen Waren zu verfügen und den Kunden mit angemessener Frist 
neu zu beliefern. 

4.10 Bei kundenseitig verspätetem Lieferauftrag oder -abruf sind wir berechtigt, die Lieferung 
um den gleichen Zeitraum des kundenseitigen Rückstandes zuzüglich einer 
Dispositionsfrist von 4 Werktagen hinauszuschieben. 

5. Lieferung/Lieferzeit/Lieferverzug 

5.1 Verbindliche Liefertermine und Lieferfristen müssen ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren Lieferterminen und Lieferfristen 
(ca., etwa etc.) bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten. 

5.2 Ein Fixgeschäft liegt nur dann vor, wenn wir ein solches ausdrücklich schriftlich bestätigt 
haben oder die rechtlichen Voraussetzungen für ein Fixgeschäft gegeben sind. Lediglich 
die einseitige Bezeichnung einer Lieferung als Fixgeschäft durch den Kunden ist hierfür 
nicht ausreichend. 
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5.3 Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung 
beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt 
sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen, 
insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten vollständig geleistet sind. 
Entsprechendes gilt für Liefer-und/oder Leistungstermine. Hat der Kunde nach 
Auftragserteilung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue angemessene Liefer- 
und/oder Leistungsfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns. 

5.4 Das Interesse des Kunden an unserer Leistung entfällt mangels anderer schriftlicher 
Vereinbarung nur dann, wenn wir wesentliche Teile nicht oder verzögert liefern. 

5.5 Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist 
von mindestens – soweit nicht im Einzelfall unangemessen – 14 Tagen zur Leistung setzen. 
Verstreicht diese fruchtlos, bestehen Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung 
– gleich aus welchem Grunde – nur nach Maßgabe der Regelung in Ziffern 5.7 und 11. 

5.6 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns 
gegenüber, auch solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist. 

5.7 Wenn dem Kunden wegen unseres Verzuges ein Schaden erwächst, so ist er unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie 
beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom 
Nettopreis desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge des Verzuges nicht 
rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Ein weitergehender Ersatz 
unsererseits wegen des Verzögerungsschadens ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle 
eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handels unsererseits, bei Schäden wegen der 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, und bei Verzug im Falle eines vereinbarten 
Fixgeschäftes (vergleiche Ziffer 5.2) im Rechtssinne. 

6.   Selbstbelieferungsvorbehalt/Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 

6.1 Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbringung unserer 
geschuldeten vertragsgegenständlichen Lieferung, Lieferung oder Leistung unserer 
Lieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung nicht, nicht richtig, 
oder nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse Höherer Gewalt ein, so werden wir unseren 
Kunden rechtzeitig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung herauszuschieben, o-der wegen 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir 
unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das 
Beschaffungsrisiko übernommen haben. Der Höheren Gewalt stehen gleich Streik, 
Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete 
Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen – z.B. durch Feuer, Wasser 
und Maschinenschäden –, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. 
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6.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von 
Ereignissen nach Ziffer 6.1 der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist 
überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer an-
gemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, 
wenn ihm ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. Weitergehende 
Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns 
unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder Übernahme 
einer Garantie der Mängelfreiheit oder der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

6.3 Vorstehende Regelung gemäß Ziffer 6.2 gilt entsprechend, wenn aus den in Ziffer 6.1 
genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins eine 
übliche Lieferfrist überschritten wurde. 

7.   Versand/Gefahrübergang 

7.1 Lieferungen erfolgen gemäß der jeweils vereinbarten Klausel der INCOTERMS in der 
jeweils neuesten Fassung. 

7.2 Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder teilweisen 
Zahlungsverzuges des Kunden von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen 
oder aus einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht die Gefahr 
spätestens ab Datum der Mitteilung der Versandbereitschaft gegenüber dem Kunden auf 
den Kunden über. 

8.   Mängelrüge/Pflichtverletzung/Gewährleistung 

8.1 Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 12 Tage nach 
Abholung bei Lieferung ab Werk, ansonsten nach Anlieferung uns gegenüber zu rügen. 
Versteckte Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 
jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist nach Ziffer 8.6 uns gegenüber zu rügen. Eine 
nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung 
wegen Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen oder arglistigen Handelns 
unsererseits, der Übernahme einer Garantie der Mängelfreiheit durch uns oder bei einer 
Haf-tung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.2 Bei Anlieferung erkennbare Sachmängel müssen zudem dem Transportunternehmen 
gegenüber gerügt und die Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst werden. 
Mängelrügen müssen eine Beschreibung des Mangels enthalten. Eine nicht fristgerechte 
Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen Mängeln aus. 
Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns unsererseits, im Falle 
der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder Übernahme einer Garantie der 
Mängelfreiheit oder der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
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8.3 Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen 
Sachen, gelten die gelieferten Produkte bei erkennbaren Sachmängeln als vertragsgemäß 
vom Kunden genehmigt. Entsprechendes gilt im Falle der Weiterversendung vom 
ursprünglichen Bestimmungsort. Es obliegt dem Kunden, vor Beginn einer der 
vorbezeichneten Tätigkeiten durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen 
aufzuklären, ob die gelieferten Produkte für die von ihm beabsichtigen Verarbeitungs-, 
Verfahrens- und sonstigen Verwendungszwecke geeignet sind. 

8.4 Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der Geltendmachung weiterer Rechte vom Kunden 
unverzüglich unter Setzung einer angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen. 

8.5 Soweit die Pflichtverletzung sich nicht ausnahmsweise auf eine Werkleistung unsererseits 
bezieht, ist der Rücktritt ausgeschlossen, soweit unsere Pflichtverletzung unerheblich ist. 

8.6 Für Sachmängel leisten wir – soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart 
ist oder ein Fall des § 933b ABGB (Rückgriffanspruch in der Lieferkette) vorliegt – über 
einen Zeitraum von 1 Jahr Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs (siehe  
Ziffer 7) an. 

8.7 Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung 
unsererseits für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere vorherige 
Zustimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

8.8 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder 
Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der 
Bestimmungen in Ziffer 11, soweit es sich nicht um Schadensersatzansprüche aus einer 
Garantie handelt, welche den Kunden gegen das Risiko von etwaigen Mängeln absichern 
soll. Auch in diesem Fall haften wir aber nur für den typischen und vorhersehbaren 
Schaden. 

8.9 Unsere Gewährleistung und die sich hieraus ergebende Haftung ist ausgeschlossen, 
soweit Mängel und damit zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar auf 
fehlerhaftem Material oder auf mangelhafter Ausführung oder mangelhafter 
Nutzungsanleitung beruhen. Insbesondere ist die Gewährleistung und die sich hieraus 
ergebende Haftung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung, übermäßigen 
Einsatzes oder ungeeigneter Lagerbedingungen, beispielsweise die Folgen chemischer, 
elektromagnetischer, mechanischer oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht den 
vorgesehenen, durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. Dies gilt nicht bei 
grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten unsererseits oder Verletzung von Leib, 
Leben oder Gesundheit oder einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.10 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit. 

8.11 Die Anerkennung von Pflichtverletzungen, insbesondere in Form von Sachmängeln, 
bedarf stets der Schriftform. 
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9.   Preise/Zahlungsbedingungen/Unsicherheitseinrede 

9.1 Alle unsere Preise verstehen sich grundsätzlich in EURO zuzüglich Verpackung, Fracht 
sowie vom Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe. Die Preise sowie Preiszuschläge werden nach unserer im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses allgemein gültigen Preisliste ermittelt, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde. 

9.2 Unsere Rechnungen sind gemäß des schriftlich vereinbarten Zahlungsziels zahlbar, jeweils 
ohne Abzug von Skonto.  

9.3 Der Kunde gerät mangels Zahlung auch ohne Mahnung in Zahlungsverzug. 

9.4 Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 12% über dem bei Fälligkeit 
der Zahlungsforderung jeweiligen Basiszinssatz berechnet. 

9.5 Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeinganges bei uns oder der Gutschrift auf 
unserem Konto. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt 
vorbehalten. 

9.6 Ein Zahlungsverzug des Kunden bewirkt die sofortige Fälligkeit aller Zahlungsansprüche 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden. Ohne Rücksicht auf Stundungsabreden 
oder Ratenzahlungsvereinbarungen sind in diesem Fall sämtliche Verbindlichkeiten des 
Kunden uns gegenüber unverzüglich zur Zahlung fällig. 

9.7 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder 
erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche 
Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder 
bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in 
diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung 
einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung uns 
genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten – unbeschadet 
weiterer gesetzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, 
uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen. 

9.8 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich 
solcher Gegenansprüche, die nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

9.9 Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit ausgeübt werden, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
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10.   Eigentumsvorbehalt 

10.1 Der hier vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung unserer Forderungen gegen 
den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis sowie zusätzlich aller unserer zum 
Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses bestehenden sonstigen Forderungen gegen 
den Kunden aus Lieferungen und Leistungen, einschließlich Saldoforderungen aus 
Kontokorrent (zusammen die "gesicherten Forderungen"). 

10.2 Die von uns an den Kunden gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Diese Waren bzw. die gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretenden, ebenfalls vom 
Eigentumsvorbehalt erfassten Gegenstände, werden nachfolgend "Vorbehaltsware" 
genannt. 

10.3 Beabsichtigt der Kunde die Verbringung von Vorbehaltsware an einen Ort außerhalb von 
Deutschland, hat er uns (i) von dieser Absicht umgehend zu informieren, (ii) unverzüglich 
und auf seine eigenen Kosten alle dortigen (auch rechtlichen) Voraussetzungen für die 
Entstehung und Aufrechterhaltung unseres Eigentumsvorbehalts zu ermitteln und zu 
erfüllen und (iii) uns auch davon jeweils unverzüglich zu informieren. 

10.4 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er muss sie pfleglich 
behandeln und auf seine Kosten gegen Feuer- und Wasserschäden, Diebstahl und 
sonstigen Verlust und Schaden zum Neuwert versichern. Wenn an der Ware Wartungs-, 
Instandhaltungs-, Inspektions- oder ähnliche Arbeiten erforderlich werden (hierzu zählen 
nicht von uns etwaig zu erbringende Erfüllungs- oder Nacherfüllungshandlungen), muss 
der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig und fachgerecht durchführen oder 
durchführen lassen. Diese Regelung gilt auch für unser nach Ziffern 10.7 oder 10.8 
entstandenes Alleineigentum oder Miteigentum. 

10.5 Der Kunde darf Vorbehaltsware nicht verpfänden, als Sicherheit übereignen oder für Sale-
and-Lease-back-Geschäfte verwenden. Im Fall eines Antrags auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden und/oder bei Zugriffsversuchen 
Dritter auf die Vorbehaltsware (insbesondere durch Pfändung) muss der Kunde 
unverzüglich und zu jedem geeigneten Anlass (z.B. im Schriftverkehr mit Gläubigern oder 
Gerichtsvollziehern und bei deren jeweiligem Zutritt auf das Kundengelände) eindeutig 
auf unser Eigentum hinweisen. Er muss uns unverzüglich vom Antrag und/oder 
Zugriffsversuch benachrichtigen. Die Regelungen in diese Ziffer gelten entsprechend für 
an uns nach Ziffer 10.9 abgetretene Forderungen. 

10.6 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu 
verwenden, zu verarbeiten, umzubilden, zu verbinden, zu vermischen und/oder zu 
veräußern, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
ordnungsgemäß nachkommt (insbesondere nicht in Zahlungsverzug gerät), kein Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist, keine 
mangelnde Leistungsfähigkeit (§ 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) vorliegt und kein Verwertungsfall 
im Sinne von Ziffer 10.12 eingetreten ist. 
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10.7 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet oder umgebildet (§ 950 BGB), gilt dies 
als für uns als Hersteller, in unserem Namen und für unsere Rechnung vorgenommen. Wir 
erwerben unmittelbar das Alleineigentum an der neu geschaffenen Sache oder – falls die 
Verarbeitung oder Umbildung aus Stoffen mehrerer Eigentümer vorgenommen wird – das 
Miteigentum (Bruchteilseigentum) an ihr im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware 
(Brutto-Rechnungswert) zum Wert der anderen verarbeiteten/umgebildeten Stoffe im 
Zeitpunkt der Verarbeitung/Umbildung. Für den Fall, dass aus irgendeinem Grund kein 
solcher Eigentums- bzw. Miteigentumserwerb bei uns eintritt, überträgt der Kunde uns 
bereits jetzt sein zukünftiges Eigentum bzw. im vorbezeichneten Verhältnis sein 
Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit. Wir nehmen diese 
Übertragung hiermit an. 

10.8 Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen im Sinne des § 947 
BGB verbunden oder im Sinne des § 948 BGB vermischt oder vermengt, so erwerben wir 
unmittelbar Miteigentum an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum Wert der anderen verbundenen, 
vermischten oder vermengten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung. Ist die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, erwerben wir 
unmittelbar Alleineigentum (§ 947 Abs. 2 BGB). Ist eine der anderen Sachen als 
Hauptsache anzusehen, so überträgt uns der Kunde, soweit die Hauptsache ihm gehört, 
bereits jetzt in dem in Satz 1 dieser Ziffer bezeichneten Verhältnis das anteilige 
Miteigentum an der einheitlichen Sache. Wir nehmen diese Übertragung hiermit an. Die 
letzten beiden Sätze der Ziffer 10.7 gelten für die Fälle dieser Ziffer entsprechend. 

10.9 Die Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf von 
Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der 
Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer, 
Versicherer oder Dritte entstehen (insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
und auf Versicherungsleistungen), jeweils einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent, tritt der Kunde bereits jetzt in vollem Umfang sicherungshalber – bei 
unserem Miteigentum an Vorbehaltsware anteilig entsprechend unserem 
Miteigentumsanteil – an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an. 

10.10 Wir ermächtigen den Kunden hiermit widerruflich, die gemäß vorstehender Ziffer an uns 
abgetretenen Forderungen in seinem Namen einzuziehen. Unser Recht, diese 
Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt. Jedoch werden wir sie nicht 
selbst einziehen und die Einziehungsermächtigung für den Kunden nicht widerrufen, 
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß 
nachkommt (insbesondere nicht in Zahlungsverzug gerät), kein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist und keine mangelnde 
Leistungsfähigkeit (§ 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) vorliegt. Tritt einer der drei vorbezeichneten 
Fälle ein, können wir die Einziehungsermächtigung widerrufen, vom Kunden verlangen, 
dass er uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner benennt, den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt (was wir nach unserer Wahl auch selbst tun dürfen) und 
uns alle zum Forderungseinzug benötigten oder hilfreichen Unterlagen und 
Informationen überlässt. 
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10.11 Wenn der Kunde dies verlangt, werden wir Vorbehaltsware (oder die an ihre Stelle 
getretenen Sachen und Forderungen) freigeben, soweit ihr Schätzwert den Betrag der 
gesicherten Forderungen um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Gegenstände liegt bei uns. 

10.12 Treten wir wegen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden – insbesondere wegen 
Zahlungsverzugs – gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurück 
(„Verwertungsfall“), sind wir berechtigt, vom Kunden Herausgabe der Vorbehaltsware zu 
verlangen. Spätestens in unserem Herausgabeverlangen liegt automatisch auch unsere 
Rücktrittserklärung; ebenso, wenn wir Vorbehaltsware pfänden. Die für unsere 
Rücknahme der Vorbehaltsware anfallenden Trans-portkosten trägt der Kunde. Von uns 
zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Verwertungserlös 
abzüglich eines angemessenen Betrags für die Kosten der Verwertung wird mit den 
Beträgen verrechnet, die uns der Kunde schuldet. 

10.13 Im Verwertungsfall sind wir zur Feststellung des Bestands und Zustands des 
Vorbehaltsguts jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des 
Kunden betreten. 

11. Haftung, Ausschluss und Begrenzung der Haftung 

11.1 Wir haften grundsätzlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von uns und unseren 
gesetzlichen Vertretern und Erfüllungs-gehilfen. Unsere Haftung und die unserer 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen für leichte Fahrlässigkeit ist daher aus-
geschlossen, sofern es sich nicht um 

(a) die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, 

(b) die Verletzung von Pflichten im Sinne des Geschuldeten, wenn dem Kunden unsere 
Leistung nicht mehr zuzumuten ist, 

(c) die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 

(d) die Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Leistung, für das 
Vorhandensein eines Leistungserfolges oder für ein Beschaffungsrisiko, 

(e) grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz, 

(f) anfängliche Unmöglichkeit, 

(g) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder 

(h) sonstige Fälle zwingender gesetzlicher Haftung handelt. 

„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 
gerade zu gewähren hat. Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
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11.2 Sofern uns nicht der Vorwurf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
gemacht werden kann oder ein Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 
oder sonstige Fälle zwingender gesetzlicher Haftung vorliegen, haften wir nur für den 
typischen und vorhersehbaren Schaden. 

 
11.3 Die Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit 

wir nicht eine wesentliche Vertrags-pflicht verletzt haben oder uns, unsere leitenden 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen der Vorwurf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung trifft, oder ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit gegeben ist. 

11.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Ziffern 
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
– ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 1293 ff ABGB. 

11.5 Unsere Haftung ist mit Ausnahme der Inanspruchnahme aus einer Garantie, der 
Übernahme des Beschaffungsrisikos, dem Fall der groben Fahrlässigkeit, des Vorsatzes 
und der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit und sonstiger gesetzlich zwin-
gender, abweichender Haftungssummen der Höhe nach insgesamt beschränkt auf eine 
Haftungshöchstsumme von EU-RO 100.000,00 je einzelnem Schadensfall. Eine 
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

11.6 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziffern 11.1 bis 
11.5 gelten im gleichen Umfang zugunsten unserer leitenden und nichtleitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern. 

11.7 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur 
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobes 
Verschulden zur Last fällt sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen 
Handlung beruht. Die Verjährungs-frist im Fall eines Lieferregresses nach den § 933b 
ABGB bleibt unberührt. 

11.8 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

12.   Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

12.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Ausnahme des Falles der 
Übernahme einer Bringschuld Garstedt. 

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – 
Lüneburg. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

12.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes 
(CSIG). 
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13.   Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Zahlungseinstellung 

13.1 Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Kunden oder dessen nicht auf 
Zurückbehaltungsrechten oder sonstigen Rechten beruhende Zahlungseinstellung 
berechtigen uns, jederzeit von dem Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung der 
Kaufsache von der vorherigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung abhängig zu machen. 
Ist die Lieferung der Kaufsache bereits erfolgt, so wird der Kaufpreis in den vorgenannten 
Fällen sofort fällig. Wir sind auch berechtigt, die Kaufsache in den vor-genannten Fällen 
zurückzufordern und bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises zurückzuhalten. 

13.2 Ab Zahlungseinstellung des Kunden, oder bei Stellung eines Insolvenzantrages des Kunden 
ist dieser zur Veräußerung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung von 
Vorbehaltsware (siehe Ziffer 10.1) nicht mehr berechtigt. Er hat in diesem Fall viel-mehr 
die unverzügliche separate Lagerung und Kennzeichnung der Vorbehaltsware 
durchzuführen und Beträge, die uns aus abgetretenen Forderungen wegen 
Warenlieferungen zustehen und bei ihm eingehen, treuhänderisch für uns zu verwahren. 

14.   INCOTERMS 

Enthält unsere Auftragsbestätigung eine in den INCOTERMS aufgeführte Klausel (z.B. 
frachtfrei ab Werk etc.), so gelten für die jeweilige Klausel die INCOTERMS in der jeweils 
neuesten Fassung, es sei denn, in unserer Auftragsbestätigung ist etwas anderes 
angeführt. 

Hinweis: 

Gemäß den Bestimmungen der DSGVO weisen wir darauf hin, dass unsere Buchhaltung über EDV-
Anlagen geführt wird und wir in diesem Zusammenhang auch die aufgrund der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhaltenen Daten speichern. Nähere Informationen dazu in 
unserer Datenschutzerklärung http://www.neupert-ingredients.de/datenschutzerklaerung/ 
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